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Sicherheitsdienst RF4
Prag-Bubentichl,denF@amPth
SD-Leitabschnitt Prag
Sachfenweg
La Duhmen uad mah.en.
Fernfprecher 77444
3 0. APR. 1943
An den
Persönlichen Referenten des Herrn Staatssekretar
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
4-Obersturmbannführer Dr. G i e s
PraR
Betr.
Übernahme ehemaliger Kirchenbeamter und Geistlicher
in den Staats- oder Gemeindedienst.
Vorg.:
Dort - St.S. IV D - 67/43 vom 1o.4,43 (s.Anlage)
Anlg.:
--
Anliegend wird der Erlass des Reichsministers des
Innern betreffend Übernahme ehemaliger Kirchenbeanter und
1 2014.43
Geistlicher in den Staats- oder Gemeindedienst nach Kennt-
nisnahme zurückgereicht.
i  Y.
#-Suembannführer
Ct.©.V9-67/43



Do Reichsprotoktor feitasfdnitt Pesg
2
in Döhmon ünd Mähren
5400
I/1 Z.PORs.I
1 3. APR. 1943
gatgton
fitengetnens
Prag, den 30.März 1943
AA
An
den Herrn Oberlandezgerichtsprisidenten
den Herrn Generalstaatsanvalt
don Herrn Oberfinanzpräsidonten
don Herrn Vertreter des Auswärtigon Amtes
don Herrn Kurator der Deutschen Wissonschaftlichen Hochschulen
in Prag
den Herrn Kurator der Deutschon Technischen Hochschule in Brünn
den Horrn Leiter dos Vermögolsantes
Nachrichtlich an:
das Büro des Horrn stellvertrctenden Reichsprotoktors
das Büro des Eorrn Staatssckretärs
des Büro dos Herrn Generalinspektcurs dor Verwaltung
dic Herren Hauptabteilungs- und Abteilungsleiter
Horrn ORR Schmidt, Präsidialchef im Ministorium für Wirtschaft
und Arboit
Herrn Ministerialrat Dr. Heckel, Goneralreferent im Ministerium
für Schulwesen
Herrn ORR DR.Dr.Staehly, Präsidialchef im Ministerium für Land-
und Forstwirtschaft
Herrn Ministerialrat Schmeissar, Präsidialchef in Finanzministorium
Herrn l. Staatsanwalt Dr. Herzoz, Präsidialchcf im Justizministorium
Herrn Oberscktionsrat Dr. Kraus, Präsidialchef im Ministerium für
Volksaufllürung
Herrn Sektionschef Gerl, Präsidialchef im Ministeriun für Verlehr
und Technil
Herrn Regicrungsrat Dr. Huth, Präsidialchef der Obersten Preisbe-
hördo
Horrn Ministerialrat Dr. Hawrancl, Leiter der Oborsten Rechnungs-
kontrollbchörde
Herrn Oberlandrat Dr. Möller, Präsidialchef im Bodcnamt
Herrn ORR Dr. Hofmann, Präsidialchef im Kuratorium für Jugend-
erzishung
Horrn komm.Landosvizepräsidonten Hinistorialrat Naudé, Landesbohörd
Böhmen
3
Herrn Landesvizepräsidenten Dr. Schwabe, Landesbchörde lähren
Herrn Zentraldiroktor Appelt, Verband für Land- und Forstwirtschaft
die Herren Oberlandräte - Inspekteuro - in Böhmen und Mährcn
decre 
dio Herren Leiter der Arbeitsämter
don Herrn Arbeitsgauiührer
we e
don Herrn Wehrmachtbovollmächtigton
den Hourn Befehlshabar der Ordnungspolizei
den Herrn Bofchlshaber der Sicherhoitapolizei
grin Lcond
don Zeauftragten doe Reichslonmiasars für die Mestigung doutschon
Volkstuns
die Parteiverbindungsstella
Beis iber.
Abschrift überscnde ich zur Konntnisnahme und Beachtung.
A.A.
Von einer VoSfientlichung des Erlasses muss abgesohen werdon.
Im Auftrage:
goz. Karschuck
Elovhigt: theaheuder
1$&
Angestellte.
N9-6/43



Abaonrjft.
-Der keichaminister Ces. Innarn
II a 3225/42 IV
0817
Berlin, lon 26. Februar 1943
NW 7, Unser don Linden 72
An
die Obersten Reichsbehörden,
den Herrn Preussischen Minieterpräsidenten,
den Herrn Prcussischen Finanzminister,
das Reichabankdirektorium,
Betr.:
Übernahme: chomaliger Eirchenbeanter und Geistlicher in
don Staats- odor Gameindcdionst,
Es hat sich gezeigt, dass dic Rc tlinien für die Übernahme
chemaliger Kirchenbeamter und Goistlichor in don Stcats- oder
Gemeindedienst, wie sic in meinem im Einvernchmen mit dcm Leiter
der Partei-Kanzlei und don Rcichsminister der Pinanzen ergangenen
Rundsclireiben vom 24.April 1941 - I1 B 1388/41 - 6817 - fostge-
legt sind, nieht in allen Pällen ausraichen. Unter Aufhebung dice
Rundschroibens wird daher im Einvernehmen mit dem Leiter der Par-
tei-Kanzlei und dem Reichsminister der Finanzen folgcnde leurege-
lung getroffen:
I. Pür die Übarnahme von Kirchonbcamton und Geistlichen kommen sänt-
liche Verwaltungszweige des öffentlichcn Dienstes in Betracht,
Voraussetzung für die Übernahme ist in dedcn Einzelfall die pcrsön-
licho und auch sachliche Eignung des Bcverbers.
II. Kirchcnboemtee
l. Die Jbernahme von Kirchanbeanten, hat möglichst im Beamtcnver-
hältnis und in einer der bishorigen Vervendung entsprechenden
Laufbahngruppe zu erfolgen. Es bastehen jedoch keinc Bedenken,
zuch in den Fällon, in denen der Bewerber bisher auf Lebenszcit
angcstellt tar, zunächst nur ein Boamtenverhältnis auf Vider-
ruf zu bogründen; dio Bostimmungen des § 76 Abs.l und 2 DBG
gewährlcisten Bcamten auf Widorruf bci Eintritt cines Versor-
gungsfalles die gleiche Versorgung, wie sie den Bewerbern bei
Übernahme als Beantor auf Lebenszeit zustohon vürde. Vielfach
wird sich eine der bisherigen Tätiglteit ontsprechende Verwendung
ohne weitares finden lassen.
2. Soweit Beatimungen über Altorsgrenzen oder einen Stellenvorbe-
dalt entgegonstchen, vird für die ganannten Fälle eine Ausnahne
zugelassen; irsbesondero sollen ältere Bewcrber wegen ihres
Lebensaltare nicht zurückgevicsan weräen.
3. Dor Einholung einer besondoren Ausnchncgenehnigung nach § Ae
der Verordnung übor die Vorbildurg und die Laufbahnen der
deutschen Beanton von 28.Vebruar 1939 (2GBl,I S.371) und nach
§ 3 in Verbindw- mit § l7 der Roichsgrundsätzo übor Einstollur
Anstellung und Befördoiong dor Roichs- und Landesbeamten vom
14.Oktobor 1936 (RGBl.I S.8s3) boderf 0s in diosen Fällon nicht.
Das


